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Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung in der Hansestadt Stralsund  
(Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund) 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), 
§ 109 Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
16. Oktober 2023 (BGBl. I Nr. 280) sowie zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts der Hansestadt Stralsund vom 31. März 2011 
(Beschluss-Nr.: 2011-V-03-0448), hat die Bürgerschaft Hansestadt Stralsund in ihrer Sitzung am 19. Oktober 2023 folgende Satzung 
erlassen:  
 

Abschnitt I  
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 Regelungsinhalt und Zweck 

1. Die Hansestadt Stralsund betreibt als öffentliche Einrichtung durch ihre mittelbare Beteiligung an der SWS Energie GmbH  
(im Folgenden: Wärmeversorger) eine Fernwärmeversorgungsanlage. Diese umfasst die auf dem Stadtgebiet der Hansestadt 
Stralsund befindlichen Erzeugungsanlagen, das Leitungsnetz und die sonstigen zum Betrieb notwendigen Ausstattungsgegen-
stände. 

2. Zweck dieser Satzung ist 

a. die Senkung von Treibhausgasemissionen in der Energieversorgung und 

b. die Einsparung und weitest mögliche Vermeidung der Verwendung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdgas und Heizöl 

durch den Ausbau des Fernwärmenetzes zur Nutzung von Fernwärme, die in Anlagen unter Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung, 
durch Nutzung erneuerbarer Energien oder durch Nutzung von Abwärme erzeugt wird. 

3. Die Fernwärmeversorgungsanlage dient der Versorgung mit Wärme zu Heizzwecken, der Aufbereitung von Warmwasser und  
sonstigen geeigneten Verwendungszwecken. 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung ist/sind: 

1) Abwärme: Wärme, die aus technischen Prozessen und aus baulichen Anlagen stammenden Abluft- und Abwasserströmen  
entnommen wird, im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 GEG in der jeweils geltenden Fassung, 

2) Eigentümer: jede Person, die Eigentumsrechte an einem im Versorgungsgebiet liegenden Grundstück hat, gleichgültig ob  
Allein-, Mit- oder Gesamthandseigentum sowie Sondereigentum nach WEG oder vergleichbarer Vorschrift, 

3) dinglich Nutzungsberechtigte: Personen, die ein Grundstück oder darauf aufstehende Gebäude aufgrund von im Grundbuch  
eingetragenen Rechten nutzen dürfen, z. B. Erbbaurecht, Nießbrauch oder Wohnrechte, 

4) obligatorisch Nutzungsberechtigte: Personen, die ein Grundstück oder darauf aufstehende Gebäude aufgrund sonstiger vertraglicher 
Vereinbarungen nutzen dürfen, z. B. Miete oder Pacht, 

5) erneuerbare Energien (EE): natürlich vorhandene oder aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene Energie im Sinne des  
§ 3 Nr. 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie § 3 Abs. 2 des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) in der jeweils  
geltenden Fassung, 

6) Fernwärme: von Dritten unternehmerisch eigenständig, in einer nicht im Eigentum der Eigentümerin oder des Eigentümers  
stehenden Anlage erzeugte Wärmeenergie, welche den Abnehmern leitungsgebunden zugeführt wird, 

7) Grundstück: das Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne, 

8) Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen): Anlagen zur Energieerzeugung durch die gleichzeitige Umwandlung von  
eingesetzter Energie in elektrische Energie und in Nutzwärme in einer ortsfesten technischen Anlage gemäß § 2 Nrn. 13, 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) in der jeweils geltenden Fassung, 

9) Treibhausgasemissionen: mit der Deckung des Wärmebedarfs verursachte äquivalente Kohlendioxidemissionen, berechnet nach 
Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG in der jeweils gültigen Fassung. 
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Abschnitt II  
Geltungsbereich 

 
§ 3 Versorgungsgebiete 

 
Die Gebiete der Fernwärmeversorgung ergeben sich aus dem Lageplan, der als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist. Diese Anlage 
liegt im Amt für Planung und Bau (Badenstraße 17, Raum 2.16, 18439 Stralsund) während der Dienststunden zur Einsicht aus und wird 
über das Internet unter der Adresse www.stralsund.de bereitgestellt. 
Die Versorgungsgebiete befinden sich im Stadtgebiet Knieper Nord, im Stadtgebiet Knieper West, im Stadtgebiet Grünhufe, in Teilen des 
Stadtgebietes Franken einschließlich der Hafenkante und der Hafeninsel, in Teilen des Dänholms und in Teilen des Stadtgebietes  
Knieper. 
 

§ 4 Berechtigte und Verpflichtete / Mehrheit von Gebäuden und Wärmeerzeugungsanlagen 

(1) Die sich aus dieser Satzung für Eigentümer von Grundstücken ergebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für die dinglich 
und obligatorisch Nutzungsberechtigten, soweit diese – sei es allein oder gemeinsam mit anderen Berechtigten – gegenüber dem 
Eigentümer zur Vornahme der jeweiligen Maßnahmen befugt sind. 

(2) Steht ein Grundstück im Eigentum mehrerer Personen oder steht ein Nutzungsrecht mehreren Personen zu, ist jede einzelne von 
ihnen berechtigt und verpflichtet, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Dies gilt insbesondere auch für Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Verpflichtung und deren Vollstreckung. 

(3) Mehrere Verpflichtete sind Gesamtschuldner; mehrere Berechtigte sind Gesamtgläubiger. Für Verpflichtungen sollen zunächst die 
Eigentümer und die dinglich Nutzungsberechtigten, obligatorisch Nutzungsberechtigten nur bei Unerreichbarkeit der Vorgenannten in 
Anspruch genommen werden. 

(4) Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Gebäude, so gelten für jedes dieser Gebäude die für Grundstücke maßgeblichen  
Vorschriften dieser Satzung entsprechend. 

(5) Befinden sich auf einem Grundstück oder in einem Gebäude mehrere einzelne Wärmeerzeugungsanlagen für bestimmte Gebäude, 
Gebäudeteile (z. B. Gasetagenheizung) oder Wärmenutzungen (z. B. Trinkwarmwasserbereitung), so gelten für jede dieser Anlagen 
die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften entsprechend. 

(6) Werden Gebäude auch auf unterschiedlichen Grundstücken ohne eigene Wärmeerzeugung durch zentrale Anlagen versorgt, so 
gelten für jede zentrale Anlage die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften entsprechend. 

Abschnitt III  
Anschluss- und Benutzungsverhältnis 

 
§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Der Eigentümer eines im Versorgungsgebiet nach § 3 liegenden bebauten oder bebaubaren Grundstücks, auf dem aktuell oder 
zukünftig Wärme für Verwendungszwecke gem. § 1 Abs. 3 verbraucht wird, ist vorbehaltlich der Einschränkung in Abs. 3 berechtigt 
zu verlangen, dass das Grundstück an die Fernwärmeversorgungsanlage angeschlossen wird (Anschlussrecht). Das Recht nach 
Satz 1 entsteht, sobald die zur Fernwärmeversorgung bestimmten Leistungen betriebsfertig hergestellt sind. 

(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstücks an die Fernwärmeversorgungsanlage hat jeder Anschlussnehmer das Recht, 
die benötigten Wärmemengen zu der für jeden Anschluss besonders festgelegten Wärmeleistung zu entnehmen (Benutzungsrecht). 

(3) Der Anschluss kann versagt werden, wenn der Anschluss 

a) wegen der besonderen Lage oder besonderer Eigenschaften des Grundstücks oder aus sonstigen tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen unmöglich ist oder 

b) mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist und dafür besondere Aufwendungen erforderlich sind, insbesondere 
wenn diese wirtschaftlich außer Verhältnis zum Nutzen des Anschlusses für die Satzungszwecke stehen. Der Antrag-
steller kann die Versagung abwenden, in dem er sich bereit erklärt, neben den Anschlusskosten auch die Mehrkosten 
bis zur tatsächlichen Höhe der besonderen Aufwendungen zu tragen. 

(4) Sind die Gründe nach Abs. 3, die zur Versagung des Anschlusses geführt haben, fortgefallen, ist nach den Vorschriften dieser  
Satzung zu verfahren. 

§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer eines im Versorgungsgebiet liegenden Grundstücks, auf dem Wärme für Verwendungszwecke gem. § 1 Abs. 3 
verbraucht wird, ist vorbehaltlich der § 5 Abs. 3 und § 7 verpflichtet, das Grundstück an die Fernwärmeversorgungsanlage  
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anzuschließen (Anschlusszwang). Die Verpflichtung nach Satz 1 entsteht, sobald die zur Fernwärmeversorgung bestimmten  
Leitungen betriebsfertig hergestellt sind. 

(2) Die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke sind vorbehaltlich des § 7 verpflichtet, ihren gesamten Wärmebedarf für  
Verwendungszwecke gem. § 1 Abs. 3 aus der Fernwärmeversorgungsanlage zu decken (Benutzungszwang). 

(3) Der Wärmeversorger kann Hausanschlusskosten im Rahmen eines mit dem Eigentümer abzuschließenden Anschlussvertrages 
erheben. 

§ 7 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlage und der Verpflichtung zur Benutzung derselben nach  
§ 6 können Grundstückseigentümer nach Maßgabe dieser Satzung auf Antrag befreit werden. Die Befreiung kann sowohl ganz als 
auch teilweise, z. B. für einzelne Anlagen, Arten von Anlagen oder Verwendungszwecke nach § 1 Abs. 3 erteilt werden.  

(2) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6 gilt dem jeweiligen Eigentümer für die jeweils benannte Wärme-
erzeugungsanlage als erteilt, wenn die Anlage zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung, 

a. vorhanden ist oder 

b. nachweislich beauftragt ist oder 

c. aufgrund einer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erteilten Genehmigung errichtet werden darf. 

(3) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6 soll erteilt werden, soweit bei der Erzeugung der Wärmeenergie für 
die in § 1 Abs. 3 genannten Verwendungszwecke keine im Hinblick auf den Satzungszweck nach § 1 Abs. 2 nachteiligen  
Auswirkungen zu erwarten sind. Insbesondere soll eine Befreiung nach Satz 1 erteilt werden für Wärmeerzeugungsanlagen, wenn 
diese im Verhältnis zur nach dieser Satzung gelieferten Fernwärme zum Zeitpunkt der Antragstellung gleiche oder niedrigere  
jährliche Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ermittlung der Treibhausgasemissionen erfolgt nach den Berechnungs-
regelungen des Energieausweises unter Anwendung der Emissionsfaktoren der Anlage 9 zu § 85 Abs. 6 GEG in der jeweils gültigen 
Fassung.  

(4) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6 kann für Gewerbe- und Industriebetriebe erteilt werden, die  

a. eine andere als die lieferbare Wärme (insbesondere hinsichtlich der Qualität, z. B. Temperatur, Druck) benötigen, oder 

b. den eigenen Bedarf zu mindestens 50 % aus der eigenen Abwärme decken. 

(5) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6 kann ferner erteilt werden, soweit im Einzelfall durch den Anschluss 
oder die Benutzung nachweislich ein mit den Satzungszielen nicht zu rechtfertigender Härtefall entsteht und die Befreiung mit dem 
öffentlichen Interesse vereinbar ist. 

(6) Die Befreiung erlischt ohne Rücksicht auf eine Befristung 

a. im Fall einer Befreiung nach Abs. 2, wenn eine wesentliche Änderung oder Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage 
erfolgt, die höhere Treibhausgasemissionen verursacht als die Fernwärmeversorgung nach dieser Satzung. Eine  
wesentliche Änderung oder Erneuerung ist insbesondere gegeben, wenn 

i. die Wärmeerzeugungsanlage oder ein wesentliches technisches Bauteil dieser, insbesondere Wärmeerzeuger, 
ausgetauscht wird, ausgenommen ausfallbedingte Reparaturen in den Monaten Oktober bis März, 

ii. sich durch den Wechsel des Energieträgers die Treibhausgasemissionen der Anlage erhöhen oder 

iii. von Einzelfeuerungsstätten auf Zentralheizung oder umgekehrt umgerüstet wird. 

b. im Fall einer Befreiung nach Abs. 4 oder 5, in dem Zeitpunkt, in dem der jeweilige Grund der Befreiung entfällt. 

(7) Die Eigentümer sind verpflichtet, die absehbare wesentliche Änderung oder Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage bzw. den 
absehbaren Wegfall der Befreiungsgründe mit einer Frist von 3 Monaten vor deren Entstehen, jedenfalls aber unverzüglich,  
anzuzeigen. 

(8) In Wohn- und Aufenthaltsräumen bleibt der Betrieb von Kaminen, Kaminöfen und Kachelöfen, die mit Holz beheizt werden, auch 
innerhalb des Versorgungsgebietes nach § 3 dieser Satzung gestattet. Sie haben keinen Einfluss auf den Anschluss- und  
Benutzungszwang gemäß § 6. 

(9) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang ist unter Verwendung des auf www.stralsund.de zum Zeitpunkt der  
Antragstellung zur Verfügung gestellten Formulars in der dort genannten Form und unter Beifügung von den dort genannten Nach-
weisen bei der Hansestadt Stralsund zu beantragen. 
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(10) Eine Teilbefreiung für die Warmwasserbereitung in Bestandsbauten soll erteilt werden, wenn die Hausanlage keine separaten  
Stränge für die Warmwasserversorgung aufweist. Die Teilbefreiung erlischt mit der Strangsanierung der haustechnischen Anlage.  

Abschnitt IV  
Verfahrensregel, Schlussbestimmungen 

 
§ 8 Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlagen und Rechtsgrundlage für die Fernwärmeversorgung  

(1) Der Anschluss an die Fernwärmeversorgungsanlage ist durch den Eigentümer beim Wärmeversorger zu beantragen. Bei Neubauten 
oder wesentlichen Änderungen im Sinne des Bauordnungsrechts ist der Antrag gleichzeitig mit dem Antrag auf Baugenehmigung zu 
stellen. 

(2) Mit dem Antrag hat der Antragsteller alle zur Ermöglichung einer Wärmebedarfsrechnung notwendigen Angaben entsprechend den 
Vorgaben des Wärmeversorgers zu machen. 

(3) Die Fernwärmeversorgung erfolgt auf privatrechtlicher Grundlage. Hierfür sind die Allgemeinen Bedingungen für die Wärme-
versorgung mit Fernwärme nach der AVBFernwärmeV vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 1 der  
Verordnung vom 13. Juli 2022 (BGBl. I S. 1134) geändert worden ist, in der jeweils gültigen Fassung – und die Allgemeinen  
Versorgungsbedingungen des Wärmeversorgers in der jeweils gültigen Fassung maßgebend. 

(4) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke des Anschlusses an die Fernwärmeversorgung das Anbringen und die Verlegung von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung über ihre im Geltungsbereich der Satzung liegenden Grundstücke sowie  
erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Die Grundstückseigentümer sollen den Beauftragten der Stadt und des 
Wärmeversorgers Zutritt zu Grundstücken und Räumen gestatten, insbesondere soweit dies zur Prüfung der technischen  
Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten erforderlich ist. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Absatz 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 

a. entgegen § 6 Absatz 1 sein Grundstück nicht an die Fernwärmeversorgungsanlage anschließt, sofern keine  
Befreiung nach § 7 Abs. 2 bis 5 besteht,  

b. entgegen § 6 Absatz 2 nicht den Grundwärmebedarf aus der Fernwärmeversorgungsanlage deckt, sofern keine 
Befreiung nach § 7 Abs. 2 bis 5 besteht und es sich nicht um einen Kamin bzw. Ofen im Sinne des § 7 Abs. 7  
handelt,  

c. entgegen § 7 Abs. 6 einen Wegfall der Befreiungsgründe nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

d. entgegen § 7 Abs. 8 falsche Angaben im Befreiungsantrag macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

§ 10 Datenerhebung und -verarbeitung 

(1) Zum Zweck der Optimierung der Fernwärmeplanung und Prüfung von Befreiungsanträgen werden die Hansestadt Stralsund und der 
Wärmeversorger die in Abs. 2 und 3 genannten Daten austauschen. 

(2) Die Hansestadt Stralsund wird dem Wärmeversorger das Prüfergebnis von Befreiungsanträgen nach § 7 mitteilen. Erhoben,  
verarbeitet, gespeichert und übermittelt werden hierbei 

a) die Postanschrift des Grundstücks, auf dem die jeweilige Anlage steht, 

b) Art und Beschreibung der Wärmeerzeugungsanlage, 

c) Einzelregelungen der Befreiung bzw. der Befreiungsablehnung. 

(3) Der Wärmeversorger wird der Hansestadt Stralsund vorhandene, zurückgebaute, nicht herstellbare und neu erstellte Fernwärme-
anschlüsse mitteilen. Erhoben, verarbeitet, gespeichert und übermittelt werden hierbei 

a) die Postanschrift des Grundstücks auf dem der Fernwärmeanschluss bestand oder besteht, 

b) Anschlussleistung des jeweiligen Anschlusses 

c) ggf. mitversorgte Gebäude, 

d) Kosten des Versorgungsangebotes für die jeweilige Anlage bei Befreiungsprüfungen nach § 7 Abs. 5. 
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§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund für das Gebiet Schwedenschanze vom 13. November 2017  
(öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 11 vom 15. November 2017) außer Kraft. 

Stralsund, den 6. November 2023 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  
 
Anlage 1 - Lageplan zur Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund vom 6. November 2023 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende, dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg- Vorpommern als zuständige Rechtsaufsichts-
behörde mit Schreiben vom 03. November 2023 angezeigte Satzung (Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund) wird hiermit nach § 
5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Hinweis nach § 5 Abs. 5 KV M-V: 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, die in der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V, S. 777, 833) enthalten oder  
aufgrund dieser erlassen worden sind, können diese Verstöße gemäß § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung, und zwar schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, 
gegenüber der Hansestadt Stralsund geltend gemacht werden. 
Abweichend hiervon kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht 
werden, § 5 Abs. 5 Satz 3 KV M-V. 
 
Stralsund, 06.11.2023 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister  

Öffentliche Bekanntmachung über die Teileinziehung eines Teilabschnitts der Mönchstraße in Stralsund 
 

- V-555-0-2021/003-002 - 
 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
Mecklenburg-Vorpommern gibt als Straßenaufsichtsbehörde  
bekannt, dass die Hansestadt Stralsund gemäß § 9 Absatz 2 
Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern einen  
Antrag auf Teileinziehung einer Teilfläche der öffentlich-
gewidmeten Mönchstraße gestellt hat. Der Straßenabschnitt soll in 
der Weise teileingezogen werden, dass die Widmung auf die  
Nutzung durch den Benutzerkreis der Fußgänger beschränkt wird 
und dabei der Radverkehr und der Lieferverkehr von 19.00 Uhr bis 
10.00 Uhr zugelassen wird. Der Antrag bezieht sich auf die im 
beigefügten Lageplan gekennzeichnete Fläche. Die teileinzu-
ziehende öffentliche Verkehrsfläche ist auf Teilflächen des  
Flurstücks 20, Flur 19, Gemarkung Stralsund belegen.  
 
Der Plan der einzuziehenden öffentlichen Verkehrsfläche liegt vier 
Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung bei der Hanse-
stadt Stralsund, Amt für Planung und Bau, Badenstraße 17, 
18439 Stralsund im Erdgeschoss zur Einsicht aus. 
 
Einwendungen gegenüber der beantragten Einziehung können 
schriftlich oder zu Protokoll bei der Hansestadt Stralsund,  
Amt für Planung und Bau, Abteilung Straßen und Verkehrs-
lenkung, Badenstraße 17, 18439 Stralsund bis zwei Wochen nach  
Beendigung der Auslegung erhoben werden. Hierbei handelt es 
sich um eine Ausschlussfrist, später erhobene Einwendungen 
müssen nicht berücksichtigt werden. 
 
Im Auftrag 
 
gez. René Müller 
Leiter des Straßenbaureferates  
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20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund  
für die Teilfläche nördlich des Mühlgrabens in Grünhufe 

 
Öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 19. Oktober 2023 (Beschluss-Nr.: 2023-VII-09-1225) wurde der Entwurf der 20. Änderung des  
Flächennutzungsplanes mit Begründung in der Planfassung vom August 2023 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Der ca. 14,5 ha große Änderungsbereich liegt im Stadtgebiet Grünhufe, Stadtteil Vogelsang, und wird wie folgt begrenzt: 
 

 im Süden durch die fortgeltende 1. Änderung des B-Plans Nr. 13 der Gemeinde Kramerhof sowie öffentliche Grünflächen südlich 
der Vogelsangstraße,  

 im Westen durch Ackerflächen sowie Anlagen der SWS Energie westlich der Kreisstraße K 26,  
 im Norden durch die Stadtgrenze und  
 im Osten durch das Grundstück Grünhufer Bogen 18-20 des Hansedoms.  

 
Vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen an einen klimagerechten Umbau der städtischen Infrastruktur beabsichtigt die  
SWS Energie GmbH, den Anteil der Erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung zu steigern und damit die Energiewende  
umzusetzen. Hierfür ist im Änderungsbereich der Bau eines iKWK-Systems (innovative Kraft-Wärme-Kopplung mit Solarthermie)  
geplant, bei dem eine herkömmliche KWK-Anlage, beispielsweise ein BHKW, mit einer innovativen Erneuerbaren-Energien-
Wärmequelle und einem elektrischen Wärmeerzeuger zu einem System verbunden wird. Um den bisher vom Hansedom und dem  
benachbarten Zoo geprägten regional bedeutsamen Standort für Erholung und Freizeit weiter zu stärken, soll außerdem eine  
ergänzende Neuansiedlung von Einrichtungen für Freizeit, Sport und Gastronomie auf parkplatznahen Arrondierungsflächen ermöglicht 
werden. Mit der 20. Änderung des Flächennutzungsplans werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen im Sinne von  
§ 8 Abs. 2 BauGB für den zeitgleich in Aufstellung befindlichen B-Plan Nr. 81 „Sondergebiete Energieerzeugung und Freizeit in  
Grünhufe“ geschaffen. 
 
Der Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplans in der Planfassung vom August 2023 wird in der Zeit vom 20.11. bis 
21.12.2023 öffentlich ausgelegt durch Einstellen der Planunterlagen im Bau- und Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-
mv.de/Bauleitplaene und auf der Homepage der Hansestadt Stralsund unter www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung. Neben dem 
Entwurf der Flächennutzungsplanänderung können auch die Begründung einschließlich Umweltbericht sowie die wesentlichen umwelt-
bezogenen Stellungnahmen eingesehen werden. 
 
Zusätzlich werden die Planunterlagen im Amt für Planung und Bau zur Einsichtnahme ausgehängt. 

Aushangzeit:  vom 20. November bis 21. Dezember 2023 
       Montag, Mittwoch, Donnerstag 8 – 16 Uhr 
       Dienstag           8 – 17 Uhr 

Freitag            8 – 13 Uhr 
 

Ort:      Amt für Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege,  
Badenstraße 17, 2. Obergeschoss 

 
Ein barrierefreier Zugang zum Raum der Auslegung ist über den Aufzug während der o. g. Zeiten gewährleistet. 
 
Zur Planung liegen folgende umweltbezogene Informationen vor, die eingesehen werden können: 
 
A) Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB als Teil der Planbegründung mit  

- einer Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Planung, 
- einer Darstellung der Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen, 
- einer Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes bezogen auf die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft, Mensch, menschliche Gesundheit, Bevölkerung, Kultur- und sonstige Sachgüter,  
kulturelles Erbe, 

- Aussagen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der Planung, 
- Aussagen zu Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, zur verwendeten 

Methodik und zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring). 
 
B) Umweltbezogene Untersuchungen  

- Gutachten zur Biotopkartierung für den B-Plan 81,  
Unterlage Nr. 1.01, PfaU GmbH Planung für alternative Umwelt, April 2023 

- Gutachten zur Fledermauskartierung für den B-Plan 81,  
Unterlage Nr. 1.02, PfaU GmbH Planung für alternative Umwelt, April 2023 

- Gutachten über Amphibienvorkommen für den B-Plan 81,  
Unterlage Nr. 1.03, PfaU GmbH Planung für alternative Umwelt, April 2023 

- Gutachten über Reptilienvorkommen für den B-Plan 81,  
Unterlage Nr. 1.04, PfaU GmbH Planung für alternative Umwelt, April 2023 

- Gutachten zur Brutvogelkartierung für den B-Plan 81,  
Unterlage Nr. 1.05, PfaU GmbH Planung für alternative Umwelt, April 2023 
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C) Umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange aus der frühzeitigen Beteiligung  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 
- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, 02.08.2023, zu den Zielstellungen der EG-Wasserrahmen-

richtlinie mit Verweis auf die Stellungnahme zum B 81, 
- Landkreis Vorpommern-Rügen, 10.08.2023, FG Wasserwirtschaft zum Grundwasserkörper WP_KO_4_16 nach WRRL und zum 

nach WRRL berichtspflichtigen Stralsunder Mühlgraben (NVPK-0800), FG Naturschutz zur Darstellung von Flächen für  
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, zu geschützten Biotopen, zur  
Abschichtung der Belange des Biotop-, Baum- und des Artenschutzes sowie der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung auf den  
B-Plan Nr. 81, 

- Wasser- und Bodenverband „Barthe/Küste“, 21.07.2023, zur Gewährleistung der Unterhaltung des Stralsunder Mühlgrabens, 
- Forstamt Schuenhagen, 08.08.2023, Zustimmung aus forstrechtlicher Sicht, da keine Berührung forstlicher Belange, 
- Bergamt Stralsund, 11.07.2023, zum Umgang mit der verwahrten Erkundungsbohrung für Geothermie. 

 
Im o. g. Zeitraum können Hinweise und Anregungen zur Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und Denkmal-
pflege vorgebracht oder schriftlich an das Amt für Planung und Bau (Abteilung Planung und Denkmalpflege, Postfach 2145, 18408 
Stralsund) oder per E-Mail an stadtplanung@stralsund.de sowie über den Link: www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung abgegeben 
werden.  
 
Auskünfte und Erläuterungen zu den ausgelegten Planunterlagen werden während der Sprechzeiten (Dienstag 8 – 12 und 13 – 17 Uhr, 
Donnerstag 8 – 12 und 13 – 16 Uhr) oder nach Terminvereinbarung gegeben. Die Terminvereinbarung kann per E-Mail  
an stadtplanung@stralsund.de oder telefonisch unter 03831 252 819 erfolgen. 
 
Die für die Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können beim Amt für  
Planung und Bau in der Abteilung Planung und Denkmalpflege eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht 
oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Stralsund, den 03. November 2023 
 
 
gez. Andre Kobsch 
Amt für Planung und Bau 
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Geltungsbereich der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Stralsund  
für die Teilfläche nördlich des Mühlgrabens in Grünhufe 
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Vereinfachte 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 der Hansestadt Stralsund  
„Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“, 

 
Einleit-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

gem. § 1 Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB 
und 

öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat in der Sitzung am 19. Oktober 2023 beschlossen (Beschluss-Nr.: 2023-VII-09-1224), für 
die rechtswirksame 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ ein Änderungsver-
fahren gemäß § 1 Abs. 8 in Verbindung mit § 2 Abs.1 BauGB einzuleiten.  
 
Der Änderungsbereich umfasst das gesamte ca. 21,8 ha große Plangebiet der 1. Änderung und damit auch des Bebauungsplans Nr. 39 
(Ursprungsplan). Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet Grünhufe, im Stadtteil Freienlande, nördlich der Rostocker Chaussee. 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

- im Westen durch Ackerflächen, 
- im Norden durch Grünland- und Waldflächen, 
- im Osten durch den Wohngebietspark Grünhufe und durch das Wohngebiet westlich der Lübecker Allee, 
- im Süden durch Acker- und Waldflächen. 

 

Die Anpassung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, da die Grundzüge der Planung durch die 
Änderung nicht berührt werden. Entsprechend § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 abgesehen 
und deshalb wahlweise die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 sowie die TÖB-Beteiligung nach § 4 Abs. 2 durchgeführt. 

Durch die Änderung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben neu begründet, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen. Im Aufstellungsverfahren des Ursprungsbebauungsplanes wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Da durch die 
Änderung die Größe der zu versiegelnden Flächen nicht vergrößert wird, wird keine erneute Prüfpflicht ausgelöst. Von einer Umwelt-
prüfung wird entsprechend §13 (3) BauGB abgesehen. 

 

Mit der Änderung soll unter Beibehaltung der Grundzüge der Planung die Wirtschaftlichkeit des Baugebiets verbessert werden. Hierzu 
werden folgende Strategien zur Kostenreduktion verfolgt: 

- Änderungen der Festsetzungen zu Dachform, -neigung, Trauf- und Firsthöhe 

- Zulässigkeit von Doppelhäusern in Teilbereichen. 

Alle weiteren Festsetzungen behalten ihre Gültigkeit entsprechend des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 39 der Hansestadt 
Stralsund „Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ in der Fassung der 1. Änderung (Rechtskraft 31.03.2022). 

 

Der ebenfalls mit dem Beschluss-Nr.: 2023-VII-09-1224 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer Sitzung am 19. Oktober 
2023 gebilligte und zur öffentlichen Auslegung bestimmte Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 „Wohngebiet westlich der 
Lindenallee, Freienlande“ sowie dessen Begründung in der Fassung vom August 2023 werden öffentlich ausgelegt vom 20.11. bis 
21.12.2023 durch Einstellen der Planunterlagen zum Entwurf im Bau- und Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-
mv.de/Bauleitplaene und auf der Homepage der Hansestadt Stralsund unter www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung. Neben dem 
Entwurf der vereinfachten 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 kann die Begründung eingesehen werden. 
 

Zusätzlich werden die Planunterlagen im Amt für Planung und Bau zur Einsichtnahme ausgehängt. 

Auslegungszeit:  20. November 2023 bis 21. Dezember 2023 
         Montag, Mittwoch, Donnerstag 8 – 16 Uhr 
         Dienstag           8 – 17 Uhr  
         Freitag            8 – 13 Uhr 

 
Ort:        Amt für Planung und Bau, Abteilung Planung und Denkmalpflege 
         Badenstraße 17, 2. Obergeschoss, Flur rechts 
 
Ein barrierefreier Zugang zum Raum der Auslegung ist über den Aufzug während der o. g. Zeiten gewährleistet.  
 
Im o. g. Zeitraum können Hinweise und Anregungen zur Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und Denkmal-
pflege vorgebracht oder schriftlich an das Amt für Planung und Bau (Abteilung Planung und Denkmalpflege, Postfach 2145, 18408 
Stralsund) oder per E-Mail an stadtplanung@stralsund.de sowie über den Link: www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung abgegeben 
werden.  
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Auskünfte und Erläuterungen zu den ausgelegten Planunterlagen werden während der Sprechzeiten (Dienstag 8 – 12 und 13 – 17 Uhr, 
Donnerstag 8 – 12 und 13 – 16 Uhr) oder nach Terminvereinbarung gegeben. Die Terminvereinbarung kann per E-Mail an  
stadtplanung@stralsund.de oder telefonisch unter 03831 252 626 erfolgen. 
 
Die für die Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können beim Amt für  
Planung und Bau in der Abteilung Planung und Denkmalpflege eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 39 unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
 
Stralsund, den 03. November 2023 
 
 
gez. Andre Kobsch 
Amt für Planung und Bau 

 
Geltungsbereich der Vereinfachten 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 der Hansestadt Stralsund  
„Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande“ 
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Einfacher Bebauungsplan Nr. 82 der Hansestadt Stralsund 
„An der Dänholmstraße“ 

 
Öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 19. Oktober 2023 (Beschluss-Nr.: 2023-VII-09-1223) wurde der Entwurf des einfachen  
Bebauungsplanes Nr. 82 mit Begründung in der Fassung vom August 2023 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.  
Vom 16. – 31. Mai 2023 fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Der Geltungsbereich wurde nach der frühzeitigen  
Öffentlichkeitsbeteiligung um ein Grundstück im Nordwesten (Flurstück 63/9) reduziert. Das Grundstück ist bebaut und genutzt. Damit 
bleibt für diesen Bereich das bestehende Baurecht unverändert bestehen. 
 
Der Geltungsbereich ist ca. 3,4 ha groß und umfasst folgende Flurstücke: 
Gem. Stralsund, Flur 31, Flurstücke 19/2, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 21/5, 22/6, 24/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44/1, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55/1, 58/1, 58/2, 59, 60/3, 63/1, 63/5, 63/8, 64/1, 69/1, 70/1 und 127/10 ganz und anteilig 63/7, 21/3, 21/8, 127/20 und 244.  
Gem. Stralsund, Flur 34, Flurstück 193 anteilig. 
 
Im Wesentlichen werden somit die Flurstücke erfasst, welche nördlich der Dänholmstraße liegen inkl. Teile der Dänholmstraße selbst, 
Teile der ehemaligen Strahlwerft und südlich angrenzende Gewerbeflächen bis zur Ziegelstraße.  
 
Es handelt sich um einen einfachen Bebauungsplan ohne Festsetzung der Art der Nutzung. Diese wird nach § 34 BauGB definiert. Es 
gilt somit weiterhin § 34 Abs. 2 BauGB, da der gesamte Geltungsbereich als faktisches Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO anzusprechen 
ist.  
 
Planungsziel ist die Förderung des Strukturwandels nach Aufgabe des produzierenden und maritimen Gewerbes durch Ansiedlung 
hochwertiger Büro-/ Forschungs-/ Dienstleistungsnutzungen an diesem Standort. Hierzu ist für das Areal die Erschließung auszubauen 
und durch eine nutzungsangepasste, bezüglich Geschossigkeit und überbaubaren Grundstücksflächen angemessene Bebauung baulich 
zu verdichten. Mit der Neuordnung sollen städtebauliche Missstände beseitigt werden. Der Standort ist einerseits für die angestrebten 
Nutzungen attraktiv, da er Wasserblick hat und sich in Altstadtnähe befindet. Andererseits wird die gewerbliche Entwicklung dieses 
Standortes den gesamten Bereich der südlichen Frankenvorstadt beleben und diesen Abschnitt der Wasserkante stärker an die Altstadt 
anbinden. 
 
Der Bebauungsplan schafft die Möglichkeit für eine optimalere Grundstücksausnutzung für die gewünschten Nutzungen durch  
zusammenhängende Baufelder und eine größere Höhe, als es aus dem Bestand heraus alleine nach § 34 BauGB entwickelbar wäre. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Hochwasserrisikogebiets. Der Hochwasserschutz muss über den individuellen Objektschutz baulich 
umgesetzt und sichergestellt werden. 
 
Der Entwurf des einfachen Bebauungsplanes Nr. 82 mit Begründung in der Fassung vom August 2023 einschließlich Fachgutachten 
werden öffentlich ausgelegt vom 20.11. bis 21.12.2023 durch Einstellen der Planunterlagen zum Entwurf im Bau- und Planungsportal  
M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene und auf der Homepage der Hansestadt Stralsund unter 
www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung. Neben dem Entwurf des einfachen Bebauungsplanes Nr. 82 können die Begründung sowie 
der Umwelttechnische Untersuchungsbericht, August 2023 von Baugrund Stralsund eingesehen werden. 
 
Zusätzlich werden die Planunterlagen im Amt für Planung und Bau zur Einsichtnahme ausgehängt. 

Auslegungszeit:  20. November 2023 bis 21. Dezember 2023 
         Montag, Mittwoch, Donnerstag 8 – 16 Uhr 
         Dienstag           8 – 17 Uhr  
         Freitag            8 – 13 Uhr 

  
Ort:        Amt für Planung und Bau, Abteilung Planung und Denkmalpflege 
         Badenstraße 17, 2. Obergeschoss, Flur rechts 
 
Ein barrierefreier Zugang zum Raum der Auslegung ist über den Aufzug während der o. g. Zeiten gewährleistet.  
 
Im o. g. Zeitraum können Hinweise und Anregungen zur Planung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und Denkmal-
pflege vorgebracht oder schriftlich an das Amt für Planung und Bau (Abteilung Planung und Denkmalpflege, Postfach 2145, 18408 
Stralsund) oder per E-Mail an stadtplanung@stralsund.de sowie über den Link: www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung abgegeben 
werden.  
 
Auskünfte und Erläuterungen zu den ausgelegten Planunterlagen werden während der Sprechzeiten (Dienstag 8 – 12 und 13 – 17 Uhr, 
Donnerstag 8 – 12 und 13 – 16 Uhr) oder nach Terminvereinbarung gegeben. Die Terminvereinbarung kann per E-Mail an  
stadtplanung@stralsund.de oder telefonisch unter 03831 252 626 erfolgen. 
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Die für die Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können beim Amt für  
Planung und Bau in der Abteilung Planung und Denkmalpflege eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan  
Nr. 82 unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
 
Stralsund, den 03. November 2023 
 
 
gez. Andre Kobsch 
Amt für Planung und Bau 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 82 der Hansestadt Stralsund „An der Dänholmstraße“ 
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Bebauungsplan Nr. 88 der Hansestadt Stralsund 
„Gewerbegebiet südlich der Koppelstraße“, Aufstellungsbeschluss 

Beschluss-Nr.: 2023-VII-09-1226 vom 19.10.2023 
 

 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Für das im Stadtteil „Am Lüssower Berg“ liegende Gebiet soll gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt werden.  

Das ca. 1,2 ha große Plangebiet umfasst in der Gemarkung Stralsund folgende Flurstücke:  
 

- Flur 43 Flurstücke 21/1, 1/5 vollständig 
- Flur 43 Flurstücke 21/2, 1/2 teilweise 
- Flur 44 Flurstücke 154/1, 155/1, 156/6, 156/7, 156/8, 157/6, 157/7, 158/12, 158/13, 160/4 vollständig 
- Flur 44 Flurstücke 154/2, 155/2, 156/2, 157/2, 158/2, 160/3 teilweise. 

 
2. Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung eines Gewerbebetriebes zu schaffen, 

sowie die technische und verkehrliche Erschließung zu sichern. Auf Grund der angrenzenden Erschließungsstraßen ist die Fläche  
bereits siedlungsstrukturell gut eingebunden und eignet sich für die Ausweisung eines uneingeschränkten Gewerbegebietes.  

 
3. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Stralsund, den 03. November 2023 
 
 
gez. Andre Kobsch 
Amt für Planung und Bau 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 88 der Hansestadt Stralsund „Gewerbegebiet südlich der Koppelstraße“ 
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Interessenbekundungsverfahren zur Neuvergabe der Organisation und Durchführung 
der Wochenmärkte in der Hansestadt Stralsund 

- Bekanntmachung des Ordnungsamtes - 
 
Auftragsgegenstand:   
Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt die Neuvergabe der Organisation und Durchführung der Stralsunder Wochenmärkte für den  
Neuen Markt und den Trelleborger Platz. 
 
Vor einem möglichen Vergabeverfahren wird zunächst ein Interessenbekundungsverfahren im Sinne des § 7 Abs. 2 S. 3 der Bundes-
haushaltsordnung (BHO) durchgeführt. Bei dem Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um die Vergabe eines öffentlichen 
Auftrages. Es besteht auch kein Anspruch auf Durchführung eines Vergabeverfahrens oder Beteiligung an einem Vergabeverfahren oder 
auf Erteilung eines öffentlichen Auftrages.  
 
Die Rechte und Pflichten zur Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in der Hansestadt Stralsund sollen mittels  
Konzessionsvertrag übertragen werden. Die Marktfestsetzung gemäß § 69 Abs. 2 der Gewerbeordnung bleibt unberührt.  
 
Rahmenbedingungen:  
Die Hansestadt Stralsund überlässt dem Veranstalter für die Organisation und Durchführung des jeweiligen Wochenmarktes die Fläche 
bzw. Teilfläche des jeweiligen Platzes gegen ein Entgelt. 
 
Der Wochenmarkt auf dem Neuen Markt findet wöchentlich am Dienstag und Freitag von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr und am Donnerstag 
auf dem Trelleborger Platz von 07:30 bis 13:00 Uhr statt. Alternativ kann am Montag ebenfalls auf dem Trelleborger Platz der Wochen-
markt stattfinden. Dies soll ganzjährig, außer an den gesetzlichen Feiertagen erfolgen. 
 
Auf dem Wochenmarkt sollen Waren und Lebensmittel im Sinne des § 67 Abs. 2 Gewerbeordnung angeboten werden. Der Wochen-
markt am Freitag ist als Frischemarkt zu betreiben. D.h. es sollen ausschließlich Lebensmittel sowie Produkte des Obst- und Garten-
baus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei sowie rohe Naturerzeugnisse, Kleingartenbedarf und Blumenpflegemittel,  
Blumenarrangements und Kränze, eingetopfte oder bewurzelte Bäume und Sträucher und Artikel des Kunsthandwerks und des Kunst-
gewerbes vertrieben werden.  
 
Die Marktfestsetzung gemäß § 69 Abs. 2 der Gewerbeordnung hat zu erfolgen. 
 
Voraussichtlich im Frühjahr 2025 ist auf dem Neuen Markt eine Baumaßnahme geplant, die Ende des Jahres 2026 fertiggestellt werden 
soll, vorbehaltlich zeitlicher Verschiebungen. Die Bebauung ist in zwei Bauabschnitten geplant, die grundsätzlich eine Nutzung durch den 
Wochenmarkt möglich machen. Als Alternativstandort gibt es die Schützenbastion, wo geplant ist, für die Zeit einen provisorischen Park-
platz zu errichten. 
 
Die Reinigung, die Abfallversorgung und der Winterdienst auf den Marktflächen obliegen dem Veranstalter. Verunreinigungen durch 
Nutzung der Marktflächen, die durch den Veranstalter nicht beseitigt wurden, kann die Hansestadt Stralsund ohne vorherige  
Aufforderung auf Kosten des Veranstalters beseitigen oder beseitigen lassen. 
 
Den am Wochenmarkt teilnehmenden Händlern ist eine Toilette zur Verfügung zu stellen. Soweit keine Toiletten zur Verfügung stehen, 
hat die/der Veranstalter/in hierfür Sorge zu tragen. 
 
Die am Wochenmarkt teilnehmenden Händler sind vom Veranstalter mit Berücksichtigung des Zuverlässigkeitskriteriums auszuwählen. 
Ihnen ist ein Standplatz zuzuweisen. Der Veranstalter hat darauf zu achten, dass ausschließlich Händler mit den entsprechenden  
Anforderungen einen Standplatz erhalten. 
 
Eine kontinuierliche Marktaufsicht durch eine/n Marktmeister/in mit grundsätzlicher Präsens ist zu gewährleisten. 
 
Im Falle der Durchführung der von der Hansestadt Stralsund organisierten/begleiteten Veranstaltungen auf dem Neuen Markt oder auf 
dem Trelleborger Platz fällt der Wochenmarkt ohne Entschädigungsansprüche des Veranstalters an maximal zehn Werkstagen aus. 
Nach Möglichkeit wird eine Ersatzfläche gesucht. 
 
Nutzungsentgelt: 
Der Veranstalter zahlt der Hansestadt Stralsund für die Nutzung der jeweiligen Marktflächen ein Entgelt. Die Höhe der Standgebühren 
legt die/der Veranstalter/in fest; die Mindesthöhe wird vertraglich festgehalten. 
 
Rechte des Veranstalters: 
Dem Veranstalter steht während des Wochenmarktes auf den jeweiligen Flächen das Hausrecht zu. Er hat das Recht die Marktstand-
gelder zu kassieren. 
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Einzureichende Unterlagen: 
 
a)  Konzept 
Durch jeden Interessenten ist durch ein Konzept darzulegen, wie die o.g. Anforderungen umgesetzt werden können. Aus dem Konzept 
soll auch hervorgehen, wie das Warensortiment, insbesondere das Frischwarensortiment (Obst/Gemüse, Käse, Fleisch/Wurst, Fisch, 
Brot/Gebäck) ausgestaltet wird. Auch Angaben zur Sicherung der Warenvielfalt (z. B. regionale und selbsterzeugte Produkte,  
Bioprodukte, Feinkostwaren, internationale Spezialitäten) sind erforderlich. Des Weiteren hat der Interessent Unterlagen für Ideen zum 
Thema Marketing und Werbung einzureichen, da dieser Aufgabenbereich in geeigneter Weise vom Veranstalter wahrgenommen werden 
soll z. B. über soziale Netzwerke, Tageszeitungen und einer Markthomepage. Darüber hinaus hat der Interessent darzutun, über welche 
Referenzen er verfügt, aus denen sich die fachliche Eignung ergibt.  
 
b)  Finanzierungsplan 

- Darstellung der Aufwendungen für die Personalkosten 
- Darstellung der Sachkosten, soweit diese anfallen 
- Darstellung der Einnahmen, inkl. Angaben der beabsichtigten Standgebühren 
- Vorschlag zum Nutzungsentgelt 

 
Verfahren: 
Die in der Interessenbekundung genannten Unterlagen sind unter dem Vermerk „Interessenbekundung – Stralsunder Wochenmärkte“ – 
schriftlich innerhalb von 6 Wochen ab öffentlicher Bekanntmachung dieses Verfahrens einzureichen bei:  
 
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Ordnungsamt 
PF 2145 
18408 Stralsund 
 
Ansprechpartner: 
Herr Krusch 
Telefon-Nr.: 03831/ 253 708 
E-Mail: tkrusch@stralsund.de 
 
Nach Abschluss der Frist, werden die eingereichten Unterlagen gesichtet und ausgewertet. Anschließend entscheidet die Hansestadt 
Stralsund, ob ein Vergabeverfahren durchgeführt oder das Verfahren beendet wird.  
 
Eingereichte Unterlagen können bis Ende der Bewerbungsfrist jederzeit schriftlich zurückgezogen werden. 
 
Eine Erstattung der Kosten, die durch die Beteiligung an der Interessenbekundung entstehen, erfolgt nicht. 
 
Stralsund, 24. Oktober 2023 

 
Heino Tanschus 
Leiter des Ordnungsamtes 
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Jahresabschluss 2022 gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 
Bekanntmachung der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH 
 

I. Der Jahresabschluss 2022 der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH wurde durch BRB Revision 
und Beratung oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Wismarsche Straße 182 in 19053 Schwerin geprüft 
und am 17.04.2023 mit folgendem uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehen: 

 
„Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH, Stralsund, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften  
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen  
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
 Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere  
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der Geschäftsführung und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften  
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter  
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –  
falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche  
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen  
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die  
Geschäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die  
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der  
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung  
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB  
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder  
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen  
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße  
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den  
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der  
Gesellschaft abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der  
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir  
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 

Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 
 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 

Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von der Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der  
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige  
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer  
Prüfung feststellen.“ 

II.   Die Gesellschafterversammlung der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH hat am  
19. September 2023 folgenden Beschluss gefasst: 

 
WFE – G – 05/2023 

 
Die Hansestadt Stralsund ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichtes Stralsund unter HRB 3651  
eingetragenen Gesellschaft. 
 
„Der Vertreter der Hansestadt Stralsund in der Gesellschafterversammlung der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund  
gemeinnützige GmbH (WFE), Herr Oberbürgermeister Dr.-Ing. Alexander Badrow, hält unter Verzicht auf Form und Frist in seinen 
Diensträumen eine Gesellschafterversammlung ab.  

 
Teilnehmer: Oberbürgermeister, Herr Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Es werden sodann unter Bezugnahme auf den Beschluss des Hauptausschusses der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund,  
Beschlussnummer H 2023-VII-08-0622 vom 29.08.2023 folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Die Geschäftsführerin nimmt an der Gesellschafterversammlung nicht teil. 

 
2. Der von der Geschäftsführung aufgestellte und von der BRB Revision und Beratung oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit  einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.397.836,48 und einer Bilanzsumme 
in Höhe von EUR 27.780.948,70 wird festgestellt und der Lagebericht gebilligt. 

 
3. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von EUR 1.397.836,48 sowie der Gewinnvortrag per 31.12.2022 in 

Höhe von EUR 368.638,24 werden in die Gewinnrücklage (für die Betriebsmittelrücklage für das Hospiz mit EUR 177.707,97 
und in andere Gewinnrücklagen mit EUR 1.588.766,75) eingestellt. 

 
4. Der Geschäftsführerin, Frau Annett Mülling, wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 
 

5. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.“ 
 

III. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für  
sieben Tage in den Geschäftsräumen der Wohlfahrteinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH,  
Grünhufer Bogen 1a, 18437 Stralsund öffentlich ausgelegt. 

 
 
 
Stralsund, 16.10.2023 
 
 
Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund 
gemeinnützige GmbH 
 
 
gez. Annett Mülling 
Geschäftsführerin 

 
 
 
 
 

Jahresabschluss 2022 
gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH 
 
I. Der Jahresabschluss 2022 der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde durch die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, geprüft und am 28. April 2023 mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 
 
 

Wir haben den Jahresabschluss der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem  
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den  
Lagebericht der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022  
geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und  

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen  

Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.  
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben  
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der  
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen  
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht  
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den  
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig  
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen  
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der 
Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts.  

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen  
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der  
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit  
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden  
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen  
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie  
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.  
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden  
Angaben.  
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss  
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,  
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 

der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm  

vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.  
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches  
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

  
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der  
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen.“  
 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.  
 
Rostock, den 28. April 2023  
 

DOMUS AG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Zweigniederlassung Rostock  

    
 
gez. Christmann gez. Singer 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

       
    

 
 
 
II. Der Gesellschafter der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft GmbH, Hansestadt Stralsund, hat am 05.10.2023 folgende  

Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der durch die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüfte und am 28.04.2023 mit einem uneingeschränkten  

Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH wird mit 
einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.678.933,02 Euro und einer Bilanzsumme in Höhe von 225.334.043,28 Euro festgestellt. 

 
2. Aus dem Jahresüberschuss sind an die Gesellschafterin Hansestadt Stralsund 1.500.000,00 Euro zum 20.10.2023 auszuschütten. 

Der Restbetrag in Höhe von 1.178.933,02 Euro ist in die Gewinnrücklage einzustellen. 
 
 
 
   Dr.-Ing. Alexander Badrow 
   Oberbürgermeister 
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III. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben 
Werktage (Mo, Mi, Do, Fr von 9:00 bis 13:00 Uhr und Di von 9:00 bis 18:00 Uhr) in den Geschäftsräumen der Stralsunder  
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zimmer 504, öffentlich ausgelegt. 

 
 
Stralsund, den 16.10.2023 
 
Die Geschäftsführung 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jahresabschluss 2022 
gemäß § 14 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der SWS Energie GmbH 
 

I. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die SWS Energie GmbH, Stralsund 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der SWS Energie GmbH, Stralsund, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SWS Energie 
GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden  

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie  
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 

steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die  
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere  
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum  
Lagebericht zu dienen. 
 
 



   Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 8 

 
 
 

 
 
 

Seite 25 

Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften  
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter  
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen  
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen  
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die  
Geschäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die  
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen  
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung  
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung  
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder  
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder  
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von  
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahres-

abschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches  
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

 
 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 

Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft  
abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 

der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit  
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht  
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 

von der Lage der Gesellschaft. 
 
 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 

Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
der Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den  
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse  
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung  
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für 
die anderen Tätigkeiten inner- und außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum  
31. Dezember 2022 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeits-
abschlüsse geprüft.  
 
 Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen  

wesentlichen Belangen eingehalten.  
 
 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse 

in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung 
mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. 
(07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des  
Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen  
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden 
als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung 
in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu 
dienen.  
 
Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG  
 
Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter 
Konten. Die Geschäftsführung ist auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des 
§ 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.  
 
Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet hat, um die Pflichten zur 
Führung getrennter Konten einzuhalten.  
 
Die Verantwortung der Geschäftsführung für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der Geschäftsführung 
und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung 
mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln 
braucht.  
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach  
§ 6b Abs. 3 EnWG.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
 
 ob die Geschäftsführung ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen 

Belangen eingehalten hat und  
 
 ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG  

entsprechen.  
 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung 
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.  
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, 
ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und 
der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.  
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der  
Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können. 

Schwerin, 15. Mai 2023 

BRB Revision und Beratung oHG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 

 
  

G. Matlok M. Napierski  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 
 

 
II. Die Gesellschafterversammlung der SWS Energie GmbH hat am 29.06.2023 den Bericht des Aufsichtsrates an die  

Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2022 zur Kenntnis genommen und den Jahresabschluss 2022 mit dem  
Lage-bericht festgestellt.  

III. Der durch die BRB Revision und Beratung oHg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Jahresabschluss 2022, mit einem 
Jahresabschluss in Höhe von 10.708.183,85 Euro und einer Bilanzsumme in Höhe von 81.795.913,23 Euro, wird festgestellt.  

 Der Jahresüberschuss 2022 wird auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages vom 04.11.2014, mit Datum der Fest-
stellung des Jahresabschlusses zur Zahlung fällig und an die SWS Stadtwerke Stralsund GmbH abgeführt. Das Geschäftsjahr 
2022 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab. 

IV. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für 
sieben Tage in den Geschäftsräumen der SWS Energie GmbH, Frankendamm 7, in Stralsund öffentlich ausgelegt. 

 Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 am 18. Oktober 2023 
dem Unternehmensregister elektronisch unter der HRB-Nr. 2209 des Amtsgerichtes Stralsund eingereicht zu haben. 

Stralsund, den 18.10.2023 

 
 
gez.    gez. 
Ralf Bernhardt   Anselm Drescher 
Geschäftsführer   Geschäftsführer 
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Jahresabschluss 2022 
gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der Brunst-Weber-Stiftung 
 
I. Der Jahresabschluss 2022 der Brunst-Weber-Stiftung wurde durch die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hamburg, 

Zweigniederlassung Rostock, geprüft und am 17. Mai 2023 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen: 
 
„VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Brunst-Weber-Stiftung, Stralsund – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022,  
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Finanzrechnung für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft.  

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Brunst-Weber-Stiftung für das Geschäftsjahr vom Januar 2022 bis zum  
31. Dezember 2022 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den landesrechtlichen und den sie ergänzenden  

deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Stiftung zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum  
31. Dezember 2022 und  

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stiftung. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den landesrechtlichen und den sie ergänzenden  
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere  
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.  
Wir sind von der Stiftung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landesrechtlichen und den sie  
ergänzenden deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen  
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder  
Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der  
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen.  
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Stiftung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den landesrechtlichen 
und den sie ergänzenden deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden landesrechtlichen und den sie ergänzenden deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen  
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Stiftung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den landesrechtlichen und den sie ergänzenden deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen  
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von  
Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie  
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das  
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das  
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen  
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.  

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 

Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den  
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der  
Stiftung abzugeben.  

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die  

Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine  
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine  
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu  
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-

abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 

von der Lage der Stiftung. 
 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 

durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten  
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte  
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten  
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung  
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.    

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V  

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen  

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Stiftung i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit  
einzugehen.  

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, 
die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stiftung Anlass geben.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stiftung sowie für die Vorkehrungen und  
Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.  

Verantwortung des Abschlussprüfers  

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung 
nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.  

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, 
die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“  

Rostock, 17. Mai 2023  

BDO AG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

gez.            gez. 
Richard Paschke      Gernot Potz  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer  
  
 
II. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat mit Schreiben vom 30.06.2023 zum Prüfungsbericht eigene  

Feststellungen gemäß § 14 Abs. 4 KPG M-V getroffen: „Die Bilanz der Stiftung wurde unter Berücksichtigung der vollständigen 
Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt und somit ein Bilanzgewinn im Eigenkapital  
ausgewiesen.“ Zukünftig ist in Anwendung § 33 Abs. 2 EigVO die Anwendung des § 268 Abs. 1 und somit die unterjährige  
Gewinnverwendung ausgeschlossen. Der Landesrechnungshof M-V bittet um künftige Beachtung. 

 
III. Der Vorstand der Brunst-Weber-Stiftung hat am 13.06.2023 folgenden Beschluss gemäß §§ 4, 6 und 7 der Stiftungssatzung  

gefasst: 
 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 8.376.195,44 € und einem Bilanzgewinn von 0 T€ 
nach Einstellung in Höhe von 152.745,01 € in die Rücklage zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit festgestellt.  
Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wird ebenfalls festgestellt. 

   
IV. Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben 

Werktage (Mo, Mi, Do, Fr von 9:00 bis 13:00 Uhr und Di von 9:00 bis 18:00 Uhr) in den Geschäftsräumen der Stralsunder  
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zimmer 504, öffentlich ausgelegt. 

 
 
Stralsund, 5. Oktober 2023 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Stiftungsvorstand  
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Jahresabschluss 2022 gemäß § 14 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 
Bekanntmachung der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH 

 
I.  
 
Der Jahresabschluss 2022 der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH wurde durch die rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft geprüft und am 13. Juni 2023 mit folgendem uneingeschränkten  
Bestätigungsvermerk versehen: 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und dem Lagebericht für 
das Geschäftsjahr 2022 der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH, Stralsund, unter dem Datum vom 13. Juni 2023 den  
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH, Stralsund 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH, Stralsund, – bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den  
Lagebericht der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften und Personen-

handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der  
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2022 und  

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 

steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere  
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter  
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –  
falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur  
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die  
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen  
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung  
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten  
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  
 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie  
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen  
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den  
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der  
Gesellschaft abzugeben. 

 
  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 

Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine  
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die  
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
  beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 

Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter  
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 

Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 
  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-

bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die  
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den  
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches  
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung  
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen." 
 
 
II. 
 
Die Gesellschafterversammlung der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH hat am 19. September 2023 folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
Der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rt Revision und Treuhand GmbH und Co. KG am 13. Juni 2023 mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 727.453,32 Euro 
und einer Bilanzsumme von 9.901.394,10 Euro wird festgestellt.  
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 727.453,32 Euro wird auf Empfehlung des Verwaltungsrates in die Gewinnrücklage eingestellt. 
 
 
III. 
 
Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Tage 
in den Geschäftsräumen der Stralsunder Werkstätten gemeinnützige GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 1, Stralsund öffentlich ausgelegt. 
 
 
Stralsund, den 17.10.2023 
 
 
gez. 
Peter Friesenhahn 
Geschäftsführer 
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Hilfsangebote – Winterhalbjahr 2023/2024 in der Hansestadt Stralsund 
 
Herberge für obdachlose Menschen des DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.  
 
Mühlgrabenstraße 10, 18437 Stralsund  
Mit ständiger Aufnahmebereitschaft für die Wintermonate, eine schriftliche Zuweisung kann an einem Folgetag nachgeholt werden.  
Die Kleiderkammer ist dienstags und donnerstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. 
Telefon: +49 (3831) 70 36 90  
 
 
Stralsunder Tafel des DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V. 
 
Parkstraße 9, 18437 Stralsund  
Montag und Dienstag   12:45 – 14:15 Uhr  
Donnerstag        12:30 – 13:30 Uhr  
Freitag          12:45 – 14:30 Uhr 
Telefon: +49 (3831) 39 27 25 
 
 
Stadtteilkoordination / Stadtteilbüro Knieper West 
 
Lion-Feuchtwanger-Str. 31, 18435 Stralsund 
Weitervermittlung von Hilfen und Angeboten der Gemeinwesenarbeit 
Telefon: +49 (3831) 2031330 
E-Mail: knieperwest@stadtteilarbeit-stralsund.de  
 
 
Tauschbörse „Gib und Nimm“ vom Stadtteilzentrum Knieper West der SIC GmbH  
 
Leo-Tolstoi-Weg 9, 18435 Stralsund  
Bevorratung mit Garderobe, Material zum Duschen und Rasieren sowie Bereithaltung einer warmen Mahlzeit nach Absprache mit der 
Hausleiterin Frau Rieck.  
Montag – Donnerstag   08:00 - 17:00 Uhr, 
Freitag           08:00 - 16:00 Uhr 
geschlossen vom 24. - 26.12.2022 
Telefon: +49 (3831) 22 97 800 
 
 
Landkreis Vorpommern-Rügen 
 
Fachdienst Soziales, Fachgebiet Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung 
Lindenallee 61, 18437 Stralsund 
Beantragung existenzsichernde Leistungen („Sozialhilfe“). Anspruchsvoraussetzungen sind u. a. Hilfebedürftigkeit und eine bescheinigte 
Erwerbsunfähigkeit (befristet oder unbefristet) bzw. das Erreichen des Rentenalters. 
Dienstag        09:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
Donnerstag       09:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr  
(oder nach Terminvereinbarung) 
Telefon: +49 (3831) 357-1000 oder +49 (03831) 115, E-Mail: FG21.60@lk-vr.de   
 
 
Hansestadt Stralsund 
 
Ordnungsamt 
Schillstraße 5-7, 18439 Stralsund 
Zuweisung zur Obdachlosenunterkunft, nachdem der Betroffene bei der Obdachlosenunterkunft vorstellig geworden ist. 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag                  13:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag                 13:00 - 16:00 Uhr  
(oder nach Terminvereinbarung) 
Telefon: +49 (3831) 253 743 
 
 
Polizeihauptrevier Stralsund 
 
Barther Straße 73, 18437 Stralsund 
Verweis auf die Hilfsangebote und Erreichbarkeit rund um die Uhr.  
Telefon: +49 (3831) 28 90 625 
E-Mail: phr.stralsund@polmv.de 
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Einwohnerzahlen Oktober 2023 
 

Einwohnerbestand  
Anzahl Personen zum Stichtag 

31.10.2023 

Einwohner insgesamt 59 586 

Männlich 28 816 

Weiblich 30 770 

Einwohner nach Altersgruppen 
 

unter 15 Jahre 7 248 

15 bis unter 65 Jahre 36 041 

65 Jahre und älter 16 297 

Einwohner in Stadtgebieten  

Altstadt 6 268 

Knieper 24 614 

Tribseer 10 441 

Franken 6 707 

Süd 4 641 

Lüssower Berg 242 

Langendorfer Berg 317 

Grünhufe 6 356 

Einwohner nach Staatsangehörigkeit  

Deutsch 54 376 

Nicht Deutsch 5 210 

 

Einwohnerbewegung 
Summe Personen im Zeitraum 

01.01. bis 31.10.2023 

Geburten 273 

Sterbefälle 767 

Zuzüge 3 049 

Fortzüge 2 541 

Umzüge innerhalb der Stadt 3 045 

 
Hinweise: 
Die Angaben stammen aus dem Einwohnermelderegister der Hansestadt Stralsund. Die Auswertung erfolgt am Anfang eines Monats 
zum letzten Tag des Vormonats. Nachträgliche An-/Abmeldungen können zu Abweichungen führen. Alle Angaben sind vorläufig. Sie 
können von den amtlichen Einwohnerzahlen abweichen. Amtliche Einwohnerzahlen stehen nach einer Wartezeit von 6 Monaten zur 
Verfügung. Weitere Informationen unter www.stralsund.de/buerger/rathaus/statistik  
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Meldung aus dem Nachrichtenportal der Hansestadt Stralsund 
 
 
Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in Stralsund  
 
Traditionell startete im Oktober die Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Die  
Sammlung findet in diesem Jahr im Zeitraum in Mecklenburg-Vorpommern noch bis 19. November statt.  
 

 
 
Die Haus- und Straßensammlung des Volksbundes findet im Herbst jeweils zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem 
Volkstrauertag statt. Gesammelt wird in diesem Jahr für die die humanitäre Arbeit und das Friedenswerk des Volksbundes. 
Unterstützt wird dabei durch die Soldatinnen und Soldaten der Marinetechnikschule Parow. Sie sind in den kommenden 
Wochen im Stadtgebiet mit der Sammelbüchse anzutreffen, um Spenden einzusammeln. 
Spenden geht auch online. Details dazu sowie ausführliche Informationen hält die Internetseite des Volksbundes auf 
www.volksbund.de/spenden bereit.  
 
Volksbund  
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut im Auftrag der Bundesregierung die deutschen Kriegsgräber im 
Ausland. Er ist weltweit der einzige Verein, der diese staatliche Aufgabe weitgehend aus Beiträgen und Spenden (ca. zwei 
Drittel) erfüllt. Gepflegt und betreut werden fast drei Millionen Gräber von Kriegstoten auf über 800 Kriegsgräberstätten in 
46 Staaten Europas und Nordafrikas.Ausführliche Informationen finden Sie hier: www.volksbund.de 
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